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UI 4 UI 5
UI 6 UI 7

UI 8

- Gefahr der Fehlleitung von 
  aufwandernden Fischen in den Kanal

- landwirtschaftliche Nutzung
  bis ans Ufer - landwirtschaftliche Nutzung

  bis ans Ufer

+  langgestreckte Mulde im Uferbereich
  mit Entwicklungspotenzial

+ naturnaher Kiessee mit nördlich 
  anschließender Kiesfläche als Trockenstandort

+ Auetümpel als Feuchtlebensraum

Ausleitung in UIAG-Kanal
(max. 90 m³/s)

Rückleitung EnBW-Kanal

+  Badesee mit naturnahen Uferbereichen 
  und Röhrichtzonen  

+ freie Durchgängigkeit nach 
   Wehrrückbau zu Rauer Rampe

+ gute Anbindung
Einmündung Memminger Ach

+ Mündungsbereich als Naturdenkmal geschützt

Betonschwelle (Fl.-km 34,680)
Fallhöhe: 2,8 m
Fischaufstieg: Beckenpass

"Wehr" Kellmünz (Fl.-km 33,116)
Fallhöhe: 1,6 m
Fischaufstieg: Sohlenrampe

Filzinger Wehr (Fl.-km 31,126)
Fallhöhe: 6,1 m
Fischaufstieg: Umgehungsgerinne

"Wehr" Altenstadt (Fl.-km 29,116)
Fallhöhe: 2,9 m
Fischaufstieg: nicht vorhanden

Wehr Oberbalzheim (Fl.-km 27,100)
Fallhöhe: 3,4 m
Fischaufstieg: nicht vorhanden

Wehr Unterbalzheim (Fl.-km 25,200)
Fallhöhe: 4,0 m
Fischaufstieg: nicht vorhanden

Mindestwasserführung,
jahreszeitlich gestaffelt von 3-9 m³/s

BAYERN

BADEN - WÜRTTEMBERG
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Alb-Donau-Kreis
Landkreis
Biberach

Landkreis
Neu-Ulm

Landkreis
Unterallgäu

Dettingen a. d. Iller

Kirchberg a. d. Iller
Balzheim

Altenstadt

Kellmünz a. d. Iller

Pleß

Kellmünz a. d. Iller

Altenstadt

FFH 7926-301

FFH 7726-341

FFH 7726-341

ND

ND

Wald-SG

WSG

WSG

WSG

WSG

WSG

WSG

WSG

Memminger Ach

Memminger Ach

Memminger Ach
EnBW-Kanal

Mühlbach

Kaula-Kanal

GießenUIAG-Kanal

Wielandkanal

Wielandkanal

Auebach

EnBW-Kanal

EnBW-Kanal

Altenstädter Kanal UIAG-KanalAusleitung in Altenstädter Kanal
(max. 3,6 bzw. 4 m³/s)

Heimertingen

Oberopfingen

Unteropfingen

Kläranlage

Kirchdorf a. d. Iller

Pleß

Fellheim

Kellmünz a. d. Iller

Filzingen
Altenstadt
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1 : 10.000

Gewässerentwicklungskonzept (GEK)
Untere Iller, Fl.-km 56,725 - 0,0

Bestand und Konflikte
Teilabschnitt Fl.-km 35,0 - 26,0

(UI 5 - 6*)

1
G 44

Sept. 2013
Okt. 2013

Regierungspräsidium Tübingen
Landesbetrieb Gewässer

20.04.2017
Vorhabensträger:
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Entwurfsverfasser:
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Baden-Württemberg vertreten durch:

Haldenstr. 7
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Datengrundlagen:
Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden Württemberg; 01.07.2013
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*nur zum Teil abgebildet

Die biologische Durchgängigkeit wird durch das Wehr Altenstadt (Fl.–km 29,116), das Wehr 
Oberbalzheim (Fl.–km 27,10) sowie das Wehr Unterbalzheim (Fl.–km 25,20) unterbrochen. 
Fischaufstiegshilfen sind an keinem der genannten Standorte vorhanden. 
Geschiebetrieb und damit Kieslaichhabitate fehlen. Dadurch besteht Eintiefungstendenz.
Die Wasserausleitungen in den UIAG–Kanal und den Altenstädter Kanal zur Strom-
erzeugung beeinträchtigen den Fließgewässercharakter und die Lebensraumqualität der 
Iller deutlich. Die festgesetzte Mindestwassermenge beträgt je nach Jahreszeit zwischen 
3 – 9 m³/s.
Auwaldbereiche fehlen entlang der linken Uferseite weitgehend. Entwicklungsflächen sind 
hier daher so gut wie nicht gegeben. Durch die Unterbrechung des Auwaldgürtels ist die 
Biotopvernetzung entlang der Iller beeinträchtigt.   
Es besteht die Gefahr von Einträgen von Nähr– und Schadstoffen sowie Schwebstoffen 
durch nah an das Gewässer angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen und unzureichend 
dimensionierte Gewässerrandstreifen (linksufrig bei Fl.–km 28,8 – 30,0, 27,2 – 27,4 
und 26,4 – 26,5).
Das Gewässerbett ist begradigt und eingetieft, die Uferböschung befestigt. Dadurch ergibt 
sich ein strukturarmes Gewässerbett ohne seitliche Eigenentwicklungstendenzen. Durch 
die Eintiefung ist der Grundwasserstand abgesenkt und die Überflutungsdynamik der Aue 
stark vermindert. 

Defizite_

_

_

_

Einschränkungen der Entwicklungsmöglichkeit
Ortsbereiche von Sinningen, Balzheim und Dietenheim
UIAG–Kanal in der rechtsufrigen Flussaue
Landwirtschaftliche Flächen entlang des linken Ufers
Drei Brückenbauwerke 

_

_
_
_
_

Die biologische Durchgängigkeit der Iller wird durch die Betonschwelle bei Fl.–km 34,68 
unterbrochen bzw. beeinträchtigt. Die vorhandene Fischaufstiegshilfe ist nur unzureichend 
funktionsfähig (zu klein und hydraulisch überlastet).
Geschiebetrieb und damit Kieslaichhabitate fehlen. Dadurch besteht Eintiefungstendenz. 
Die Wasserausleitung in den EnBW–Kanal zur Stromerzeugung beeinträchtigt den Fließ-
gewässercharakter und die Lebensraumqualität der Iller deutlich. Die festgesetzte Mindest-
wassermenge beträgt je nach Jahreszeit zwischen 3 – 9 m³/s.
Im Bereich der Rückgabe des EnBW–Kanals bei Fl.–km 32,0 kann es aufgrund der starken 
Rückgabeströmung zu Fehlleitungen von aufwandernden Fischen in den Kanal hinein 
kommen. Eine Aufweitung des Rückgabekanals im Mündungsbereich könnte hier ggf. 
Abhilfe schaffen. 
Auwaldbereiche sind beiderseits schmal oder fehlen. Siedlungsflächen reichen insbesondere 
im Ortsbereich von Kellmünz bis an die Ufer. Entwicklungsflächen sind daher so gut wie 
nicht gegeben. Durch die Unterbrechung des Auwaldgürtels ist die Biotopvernetzung entlang 
der Iller eingeschränkt. 
Das Gewässerbett ist begradigt und eingetieft, die Uferböschung befestigt. Dadurch ergibt 
sich ein strukturarmes Gewässerbett ohne seitliche Eigenentwicklungstendenzen. Durch 
die Eintiefung ist der Grundwasserstand abgesenkt und die Überflutungsdynamik der Aue 
stark vermindert. 
Die Erlebbarkeit der potenziellen Fließgewässerlandschaft geht durch die dicht an die Iller 
angrenzende Siedlungsnutzung weitestgehend verloren. 

Defizite
_

_

_

_

Einschränkungen der Entwicklungsmöglichkeit
Ortsbereich von Kellmünz sowie Brückenbauwerk
EnBW–Kanal entlang der linken Uferseite und Bahnlinie entlang der rechten Uferseite
Abwasserleitung (Düker) bei Fl.–km 33,16

_

_

_
_
_

Durch den Rückbau des Kellmünzer Wehrs zu einer Rauen Rampe (Fl.–km 33,116) konnte 
die biologische Durchgängigkeit an diesem Standort wieder weitgehend hergestellt werden. 
Eine Optimierung ist durch Abflachung der Rampe möglich.
Die Anbindung der Memminger Ach ist durch eine Raue Rampe hergestellt und damit für 
Fische durchgängig. Der Mündungsbereich bei Fl.–km 34,8 – 35,1 ist als Naturdenkmal 
geschützt. 
Naturschutzfachlich wertbestimmend ist eine Salbei–Glatthaferwiese mit Orchideen-
vorkommen im linksufrigen Vorland sowie ein, durch einen kleinen Bach gespeister feuchter 
Auwaldbereich mit breiter Röhrichtzone.

+
Positive Aspekte

+

+

Die biologische Durchgängigkeit der Iller ist durch die Fischwanderhilfe am Filzinger Wehr 
(Fl.–km 31,126) hergestellt. Die Fischwanderhilfe an der Betonschwelle bei Fl.–km 23,48 gilt 
als ausreichend funktionsfähig. Verbesserungspotenzial besteht vor allem hinsichtlich der 
Lockströmung sowie einer größeren Auslegung (hydraulisch überlastet).
Im direkten Unterwasserbereich des Filzinger Wehrs konnte sich eine langgestreckte Kies-
bank mit Flachwasserbereichen ausbilden. Weiter unterhalb zwischen Fl.–km 30,2 – 30,0 
besteht rechtsufrig eine langgestreckte Mulde im Doppeltrapezprofil, welche Entwicklungs-
potenzial aufweist. 
Im Auwald der linken Uferseite bei Fl.–km 27,5 – 28,0 ist ein naturnah entwickelter Kiessee 
vorhanden. Neben einer Biberburg sowie einigen Flachwasserbereichen findet sich hier auch 
eine offene Kiesfläche (durch Kiesentnahme), welche als potenzieller Trockenstandort 
dienen kann. 
Uferverbauungen beschränken sich im Vergleich zu den übrigen Gewässerabschnitten 
auf die Bereiche unterhalb der Querbauwerke. 
Linksufrig bei Fl.–km 24,8 – 25,2 befindet sich eine magere Mähwiese mit brennenartigen 
Standorten.

+
Positive Aspekte

+

+

+

+

Länge:   9,0 km
Gefälle:  0,28 % 
ökologisches Potenzial gemäß WRRL: mäßig
Gewässerstruktur: stark bis vollständig verändert

UI 6 (Fl.-km 32,0 - 23,0)

Langgestreckter linearer Restwasserabschnitt der Iller zwischen Kellmünz und Dietenheim. 
Zu Beginn werden im Oberwasser des Filzinger Wehrs (Wasserkraftnutzung) am rechten Ufer 
der UIAG–Kanal (90 m³/s) und der Altenstädter Kanal (3,6 – 4,0 m³/s) ausgeleitet. Daher führt 
die Iller nur in einem sehr kurzen Teilabschnitt (Fl.–km 31,4 – 32,0) die volle Wassermenge. 
Im Abschnitt befinden sich drei Wehrbauwerke sowie zwei Betonschwellen. Die rechtsufrigen 
Auwaldbereiche sind rd. 260 m breit und werden durch den UIAG–Kanal begrenzt. Linksufrig 
sind die Auwaldbereiche schmal oder durch landwirtschaftliche Flächen verdrängt worden. 

Kurzer gestreckter Restwasserabschnitt im Ortsbereich von Kellmünz. Linksufrig mündet der 
EnBW–Kanal in die Iller. Von rechts mündet die Memminger Ach ein. Im Abschnitt befindet sich 
eine Betonschwelle sowie eine Raue Rampe (Wehrrückbau). Die Iller wird rechtsufrig von 
Bahnlinie und Siedlungen begrenzt.

Länge:   3,0 km
Gefälle:  0,17 % 
ökologisches Potenzial gemäß WRRL: mäßig (ökol. Zustand Memminger Ach: gut)
Gewässerstruktur: fast durchwegs vollständig verändert

UI 5 (Fl.-km 35,0 - 32,0)

Legende Vegetation und Nutzung auf separatem Legendenblatt (Plan G40)
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Schutzgebiete, Biotope und Denkmäler

Wasserschutzgebiet (WSG) Zone I
Wasserschutzgebiet (WSG) Zone II
Wasserschutzgebiet (WSG) Zone III

FFH-Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU
Naturschutzgebiet (NSG)

Naturdenkmal (ND) (punktuell)
Naturdenkmal (ND) (flächig)

OOOOOOOO Bodendenkmal
Biotopkartierung (BY und BW)

Waldschutzgebiet nach LWaldG, BW (Wald SG)
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AbschnittsgrenzeUI 1

Landkreisgrenze

Gemeindegrenze

Sonstiges

Überschwemmungsgebiet HQ 100
Iller - Radweg (Oberstdorf - Ulm)") ")

Querbauwerke, Dämme und Einbauten
Raue Rampe, Sohlenbauwerk
Absturz
Wehr
WasserkraftwerkK

Fluss - Kilometrierung in 200 m Abständen32 !

!

Einleitung
Brücke

Damm und Deich, staatlich bzw. landeseigen
Damm und Deich, nicht staatlich bzw. nicht landeseigen
BU - Betonufer

Durchgängigkeit der Querbauwerke

Die Einstufung der Durchgängigkeit erfolgte auf Grundlage der Erhebungen 
der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung (2010) sowie eigener Einschätzungen (Stand 2013)

durchgängig
 unzureichend bzw. eingeschränkt durchgängig
nicht durchgängig

Sparten
Stromleitung (Freileitung)
Stromleitung (im Boden)
Leitungstrasse (im Boden,
 z.B. Fernmeldekabel, etc.)
Gasleitung über die Iller" "
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Gewässerentwicklungskonzept (GEK)
Untere Iller, Fl.-km 56,725 - 0,0
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Vegetation und Nutzung
FF - Fließgewässer naturnah
FX - Fließgewässer in Linienführung deutlich verändert oder verbaut
SU - Stillgewässer mit naturnaher Entwicklung
SX - Stillgewässer verändert, naturfern (Teich, Becken, Absetzbecken)
SU-a - Altwasser, wechselfeuchte Auerinne
Ki - Kiesbank im Flussbett
Rö - Röhricht mit Schilf und Seggen
Hn - Hochstaudenflur, nitrophil
UG-l - Ufergehölzsaum, lückig
UG-d - Ufergehölzsaum, durchgehend
AW-w - Auwald, Weichholzaue
AW-h - Auwald, Hartholzaue im Übergang zu terrestrischem Laubwald
LG - Laubgehölz, Feldgehölz, Laubhecke, Straßenbegleitgrün
LF - Laubholzforst naturfern, Pappelforst
NF - Nadelforst, Nadelgehölz (Fichte, Kiefer)
GA - Grünanlage, großer Garten, Kleingartenanl., Spiel-/ Sportplatz, Friedhof
Go - Obstwiese
A - Acker, Ackerbrache
Gi - Grünland, intensiv genutzt, Pferdekoppel, Weide
Ge - Grünland, extensiv genutzt, Streuwiese
Gk - Gras- und Krautsaum, Altgrasflur
Gm - Magerwiese, trocken
Rfg - Ruderalflur gestörter Plätze
Si - Siedlung, Einzelgebäude, Kraftwerk
Sg - Siedlung, Gewerbe und Industriegebiete
XSs - Straße, Autobahn, asphaltiert
XSw - Feldweg, Schotterweg, Parkplatz
XSb - Bahnlinie
L - Lagerplatz





